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Zitat von Seph

Selbstverständlich dürfen auch A15er Teilzeit arbeiten und damit (Achtung!) nur ihre
Deputatsstunden anteilig reduzieren. Die mit der Stelle verbundenen Aufgaben sind
i.d.R. unteilbare Aufgaben, deren Umfang auch nicht im Rahmen einer Teilzeitstelle mit
reduziert werden, wie vielfach sogar explizit in den Stellenausschreibungen zu lesen ist.
Das Teilen einer A15 Stelle ist so nicht vorgesehen. Es mag sein, dass ein Teilzeit-A15er
durch eine normale Lehrkraft unterstützt wurde. Dass sich aber z.B. zwei 50%-Teilzeit-
A15er eine A15-Stelle teilen, dürfte nicht vorkommen.

Kann es auch nicht, was den Stellenkegel betrifft. Theoretisch könnten ja beide TZ-Kräfte
jederzeit wieder auf volle Stelle gehen. Und dann?

Angesichts der notwendigen Präsenzzeiten stelle ich mir das schwierig vor, die Arbeitszeit
signifikant zu reduzieren.
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